
   

Verhaltenskodex FC Horw 

 

• Beim FC Horw pflegen wir ein kameradschaftliches Verhalten. Wir begegnen einander 
stets mit Respekt und Anstand. Wir zeigen auch Respekt gegenüber Gegner und 
Schiedsrichter. Fussball ist ein Mannschaftssport. Respektiere deine Mitspieler mit allen 
ihren Stärken und Schwächen. Die Persönlichkeit eines Spielers zeigt sich nicht durch 
Extravaganz, sondern durch vorbildliche Leistungen auf und neben dem Platz. 

 

• Abmeldungen für Training und Meisterschaftsspiel müssen dem Trainer rechtzeitig 
bekannt gegeben werden. 

 

• Bei mehrmaligem unentschuldigtem Fernbleiben am Training, kann der Spieler für die 
Trainings und Spiele suspendiert werden. 

 

• Der Spieler erscheint rechtzeitig vor Trainingsbeginn in ordnungsgemässem Dress auf 
dem Platz (Fussballschuhe und Schienbeinschoner). 

 

• Schmuck zu tragen während einem Spiel ist gemäss Reglement nicht erlaubt. Deshalb 
bitten wir, diesen zu Hause zu lassen. Weder der Verein noch der Trainer haftet bei 
Diebstahl oder Verlust für Wertsachen (Smartphone). 

 

• Der Spieler ist darauf bedacht zum Trainingsmaterial (Tore, Bälle, Töggeli, usw.) und der 
gesamten Infrastruktur im Seefeld (Banden, Garderoben, usw.) sorge zu tragen. 
Mutwillige Beschädigungen werden in Rechnung gestellt. 

 

• Fussballschuhe werden nach dem Training bei der Waschstelle gereinigt (nicht in der 
Garderobe/Dusche) und alle Mannschaften hinterlassen ihre Kabine (im Seefeld und 
auch bei Auswärtsspielen) besenrein. 

 

• Die FC Horw Trainingsanzüge sind für Vereinsanlässe und nicht für den Alltagsgebrauch 
gedacht. 

 

• Wenn wir bei Vereinsanlässen (Training, Spiele, Turniere, Veranstaltungen, usw.) im 
Horwer Trainingsanzug und/oder Dress auftreten, repräsentieren wir den gesamten 
Verein. Das Auftreten sollte dementsprechend sympathisch sein. 

 

• Spielerstrafen wegen Reklamieren und unsportlichem Verhalten müssen vom fehlbaren 
Spieler selbst bezahlt werden. 

 

• Das Vereinsleben besteht auch aus freiwilliger Arbeit. Jeder Spieler kann zu solchen 
Arbeiten aufgeboten werden. Den Verpflichtungen gegenüber dem Verein ist innert der 
angesetzten Frist pünktlich nachzukommen. 


